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Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE für ein Gesetz zur Än-
derung des Hessischen Glücksspielgesetzes (Drucks. 18/752) sowie Gesetz-
entwurf der Fraktionen der CDU, der SPD und der FDP für ein Gesetz zur Ände-
rung des Hessischen Glücksspielgesetzes (Drucks. 18/772)  
Schriftliche Anhörung im Innenausschuss des Hessischen Landtages  
Ihr Schreiben vom 02. Juli 2009 
 
 
Sehr geehrter Herr Klee, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 02. Juli 2009 und die damit verbundene 
Möglichkeit zur Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE für ein 
Gesetz zur Änderung des Hessischen Glücksspielgesetzes (Drucks. 18/752) sowie 
zum Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, der SPD und der FDP für ein Gesetz 
zur Änderung des Hessischen Glücksspielgesetzes (Drucks. 18/772).  
 
Bekanntermaßen gab es bereits in der letzten Legislaturperiode entsprechende Ini-
tiativen zur Abschaffung bzw. Anhebung der Beteiligungsobergrenze. Insofern sind 
zunächst beide Gesetzesinitiativen, mit denen auf die überfällige Befassung dieser 
Beteiligungsobergrenze (des sog. “Deckels“) abgehoben wird, ausdrücklich zu be-
grüßen.  
 
Zu den in § 8 des Hessischen Glücksspielgesetzes aufgeführten Destinatären gehört 
nach Absatz 1 Ziffer 4 die außerschulische Jugendbildung. Zu den Trägern der au-
ßerschulischen Jugendbildung zählen gemäß § 36 Hessisches Kinder- und Jugend-
hilfegesetzbuch (HKJGB) auch die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, de-
ren Interessen wir als kommunaler Spitzenverband vertreten. Da sich die Destinatäre 
seit jeher als Risikogemeinschaft verstehen, beziehen sich die nachfolgenden Aus-
führungen zunächst auf den grundsätzlichen Wegfall der in § 8 Abs. 1 Hessisches 
Glücksspielgesetz normierten Deckelung (Drucks. 18/752). Im Weiteren gehen wir 
auf die Vorschläge zur Ausgestaltung der Anhebung der Beteiligungsobergrenze ein 
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(Drucks. 18/772). Darüber hinaus möchten wir den spezifischen Bedarf der außer-
schulischen kommunalen Jugendbildung darlegen. 
 
Kurze Historie der Deckelung 
Das Gesetz sieht bislang vor, dass die Träger der außerschulischen Jugendbildung 
nach dem HKJGB von den Spieleinsätzen der vom Land Hessen veranstalteten Zah-
lenlotterien, Zusatzlotterien und Sportwetten 1,5 vom Hundert, höchstens 6 321 000 
Euro erhalten. 
 
Der von Seiten der damaligen Landesregierung im Jahr 1997 eingeführte Deckel 
wurde von den Destinatären im Bewusstsein der gemeinsamen Verantwortung mit-
getragen – in der Annahme und Zusage, dass es sich hierbei um eine zeitlich befris-
tete Maßnahme handelt. Mit Ausnahme der o. a. geringfügigen prozentualen Anpas-
sung haben die Destinatäre über den Zeitraum der letzten 11 Jahre nicht an den Zu-
wächsen partizipiert.  
 
Ein entsprechendes Votum zur Aufhebung dieser Beteiligungsobergrenze hatten die 
Destinatäre bereits im Jahr 2001 formuliert. Diesem Begehren folgte der Gesetzge-
ber seinerzeit nicht, die Beteiligungsobergrenze wurde jedoch um 3% erhöht. Insbe-
sondere für die kommunalen Träger war und ist eine Kompensation der Personal- 
und Veranstaltungskosten durch diese Anpassung nicht annähernd möglich. Die Ar-
beitsgemeinschaft Außerschulische Jugendbildung im Hessischen Landkreistag und 
im Hessischen Städtetag hat sich somit in ihren Grundsätzen auf die Förderung der 
Personalkosten in den Jugendbildungswerken verständigt.  
 
Die Deckelung auf Basis des derzeitigen sehr geringen Prozentsatzes setzt zunächst 
dem Grunde nach aber auch im Hinblick auf die Entwicklungen auf dem Sportwet-
tenmarkt die Jugendbildungswerke einer großen finanziellen Unsicherheit aus. An-
passungen an wie zuvor erwähnte steigende Ausgaben konnten bereits in der Ver-
gangenheit durch diese unbewegliche Festlegung nicht vorgenommen werden. In der 
Folge wuchs der Zuschussbedarf der Städte und Landkreise permanent oder die Ju-
gendbildungswerke wurden schleichend finanziell ausgetrocknet bzw. aufgelöst. Die-
se Feststellung ist im Kontext zu den gesetzlichen Änderungen im Hessischen Kin-
der- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Dritter Teil (vormals Jugendbildungsförde-
rungsgesetz) bzw. der Änderung der Ausführungsverordnung zu sehen. Durch die 
bereits umgesetzte Erweiterung des Trägerkreises bzw. die vorgesehene prozentua-
le Aufstockung der neu aufgenommenen Träger ausschließlich zu Lasten der kom-
munalen Träger hat sich die Situation auch hier aufgrund der Vorgaben des Landes-
gesetzgebers verschärft. 
 
Eine rückwirkende Betrachtung bezogen auf alle Destinatäre führt zu folgenden Er-
kenntnissen: 
 
Durch die vom Land Hessen veranstalteten Zahlenlotterien, Zusatzlotterien und 
Sportwetten wurden im Jahr 2007 Spieleinsätze von ca. 674 Mio. Euro und damit ein 
Rekordergebnis erzielt. Vor dem Hintergrund der Einnahmeentwicklung von Lotto 
Hessen (vgl. dazu Drucksache 17/333 vom 17.07.2008) stellt sich die weiter wach-
sende Beteiligungsschieflage für die Destinatäre wie folgt dar: betrugen die Spielein-
sätze im Jahr 2006 noch 612,4 Mio. Euro, haben sie im Jahr 2007 mit ca. 674 Mio. 
einen prozentualen Zuwachs von ca. 10% erfahren. Ohne die gesetzliche Beteili-
gungsobergrenze hätten den Trägern der außerschulischen Jugendbildung ca. 10,11 
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Mio. Euro zugestanden. Tatsächlich haben sie im Jahr 2007 6,32 Mio. Euro erhalten. 
Selbst im Jahr 2008, das mit Einnahmeeinbußen bei den Spieleinsätzen einherging, 
hätte den Destinatären 9,26 Mio. Euro zugestanden. Hochgerechnet auf die letzte 
Dekade sind die Einnahmeverluste insgesamt gravierend.  
 
Die Bedeutung der kommunalen Jugendarbeit/ -bildung 
Zahlreiche gesellschaftliche und sozialpolitische Bewegungen in Hessen finden ihren 
Niederschlag gerade auch in der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit. Die sich 
ändernden und expandierenden Aufgaben führen entsprechend zu erheblichen 
Mehrbelastungen. Exemplarisch sind nachfolgend Themenfelder benannt, die den 
sich verändernden Handlungsbedarf der kommunalen Jugendarbeit und mit ihr die 
kommunale außerschulische Jugendarbeit (politische, soziale, gesundheitliche, kultu-
relle, ökologische und technische Bildung) aufzeigen: 
 

1. Die kommunale Jugendarbeit steht als Teil der Jugendhilfe überall dort in der 
Verantwortung, wo durch soziale Benachteiligung und individuelle Beeinträch-
tigungen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene einen erhöhten sozial-
pädagogischen Hilfebedarf haben. Dazu gehört auch eine Beteiligung am 
Schutz von Kindern und Jugendlichen bei Kindeswohlgefährdung orientiert am 
§ 8a SGB VIII. Im Zusammenhang mit den Neuregelungen der Sozialgesetz-
gebung, veränderten Familienstrukturen, der Internationalisierung der Le-
benswelten, vielschichtigen Benachteiligungen für Kinder und Jugendliche mit 
Migrationshintergrund, übermäßigem Konsumdruck sowie Jugendarbeitslosig-
keit und Verarmung besonders in der Gruppe der gering Qualifizierten, ist für 
viele Kinder und Jugendliche eine Situation entstanden, die Erziehungswis-
senschaftler als Aufhebung des Schonraums Kindheit und Jugend oder als 
„Entgrenzung der Jugendphase“ bezeichnen. Diese Entgrenzung ist auch ge-
kennzeichnet durch häufig mangelnden Schulerfolg und die damit verbundene 
Reduzierung gesellschaftlicher Teilhabemöglichkeiten bis hin zur dadurch 
unmöglichen Familiengründung. Hinzu kommen oft damit einhergehende Ten-
denzen zu autoaggressiven (z. B. Drogenkonsum) oder illegalen bzw. gewalt-
förmigen Handlungen. Wenn in Untersuchungen konstatiert wird, dass ca. 15 
– 20 % aller Kinder und Jugendlichen von Armut, Ausgrenzung und mangeln-
den Perspektiven für ihr Leben bedroht sind, wird deutlich, dass im Bereich 
klassischer Jugendsozialarbeit die kommunale Kinder- und Jugendarbeit her-
ausgefordert bleibt, nicht nur Teil einer gesellschaftspolitischen Frühwarnsys-
tems zu sein, sondern auch selbst neue Antworten zu entwickeln und sie in 
die Jugendpolitik einzubringen. Aufgrund ihrer flexiblen Angebotsstrukturen ist 
sie zudem stets dann gefordert, wenn sozialen Problemen zu begegnen ist, 
die im Blickpunkt aktueller öffentlich-politischer Anlieben und Interessen ste-
hen. Sie wird z. B. wichtiger Akteur, wenn es um rechtsextreme Jugendliche 
oder benachteiligte Gruppen geht.  

 
2. Eine erst in den letzten Jahren in die öffentliche Wahrnehmung geratene ge-

sellschaftliche Bruchstelle ist der demographische Wandel, der Nord- und Mit-
telhessen wesentlich stärker betrifft als das südhessische Rhein-Main-
Ballungsgebiet. Die Alterspyramide ist durch stark zurückgegangene Gebur-
tenzahlen im Begriff, sich im Laufe der nächsten 40 Jahre in vielen ländlichen 
Städten, Gemeinden und Kreisen auf den Kopf zu stellen, was u. a. das Erhal-
ten einer Infrastruktur für die jungen Menschen von Schulen bis zum Jugend-
club infrage stellen wird. Verschärft wird die Problematik noch durch einen 
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Trend zum Rückzug gerade junger Familien in die großen Städte mit ihren 
vielfältigen Betreuungs-, Kultur- und Bildungsangeboten in erreichbarer Nähe. 
Die kommunale Kinder- und Jugendarbeit wird sich jedoch im Rahmen des 
demographischen Wandels nicht auf die Lobbyarbeit für und die Förderung 
von jungen Menschen beschränken. Die Entwicklung neuer generationen- und 
gemeinwesenumfassender Impulse wird - angebunden auch an das Netz ei-
ner „kommunalen Bildungslandschaft“ sowie Ansätzen zu lebenslangem Ler-
nen, neuen Lebens-, Wohn-, Dienstleistungs- und Arbeitsformen - vor allem in 
vielen ländlichen Regionen Hessens auch unter sozialen Standortsicherungs-
gesichtspunkten auf der Tagesordnung stehen. 

 
3. Die bestehende Finanznot der Kreise, Städte und Gemeinden stellt auch für 

die kommunale Kinder- und Jugendarbeit eine Belastung dar. Die kommuna-
len Mittel reichen nicht aus, um auch im Bereich der außerschulischen Ju-
gendbildung den finanziellen Mehrbedarf aufzufangen. So besteht die Gefahr, 
dass die Finanznot der Kommunen zu Lasten der Kinder und Jugendlichen als 
„Noch-nicht-Wahlbürgern“ geht. Durch die den Jugendämtern durch Land und 
Bund aber auch durch sich zuvor beschriebene ändernde gesellschaftspoliti-
sche Entwicklungen ergeben sich stetig neue, mit steigenden Kosten verbun-
dene Aufgaben. Da die Jugendbildungswerke im operativen Bereich zu den 
wenigen flexiblen Abteilungen der Jugendämter gehören, werden sie mit prä-
ventiven Aufgaben betraut, ohne seitens des Landes die nötige Ausstattung 
zu erhalten. Hier darf nicht die Rolle der kommunalen Jugendbildungsarbeit 
verkannt werden, die sich bewusst verstärkt an sozioökonomisch benachteilig-
te Kinder und Jugendliche richtet. Die Jugendbildungswerke befinden sich seit 
der Gründungsphase finanziell zunehmend in einer prekären Lage und drohen 
zwischen unzureichender Finanzierung durch das Land, Abqualifizierung als 
„freiwillige Leistung“ und der Finanzkrise der Kreise, Städte und Gemeinden 
zu ersticken.  

 
Im Gespräch mit den jugendpolitischen Sprechern der Fraktionen im Rahmen des 
Hessentags am 10. Juni 2009 haben die Mitglieder des Arbeitskreises Jugendarbeit, 
Jugendbildung und Jugendsozialarbeit im Hessischen Landkreistag die Bedeutung 
der kommunalen Jugendarbeit und -bildung skizziert. Auch im anschließenden Dia-
log haben die Politiker einen Eindruck von der Arbeit in den Landkreisen und Städten 
erhalten können. 

 
Die Absicherung der bestehenden Angebote sowie der erforderliche Ausbau zusätz-
licher Angebote in der außerschulischen Jugendbildung ist jedoch nur durch die Zu-
erkennung der vollen 1,5% an den Spieleinsätzen der vom Land Hessen veranstalte-
ten Lotterien und Sportwetten an die Empfängergruppe der Destinatäre möglich. In 
der Aufhebung des Deckels sähen wir ein entscheidendes Signal zur Anerkennung 
der kommunalen Jugendbildungswerke mit ihrer einer stetigen Qualitätsentwicklung 
unterliegenden Infrastruktur sowie dem zunehmend fachlich und wissenschaftlich 
qualifiziertem Personal.  
 
Gemäß § 3 der Verordnung zur Ausführung des Hessischen Kinder- und Jugendhil-
fegesetzbuches und über Zuständigkeiten nach dem Jugendschutzgesetz vom 22. 
Oktober 2007 erhalten die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe 36 vom Hun-
dert, die Jugendverbände auf Landesebene und der Hessische Jugendring zusam-
men 51 vom Hundert, die sonstigen Träger bis zu zehn vom Hundert, der nach § 39 
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Abs. 1 des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches zur Verfügung stehen-
den Mittel. 
 
Der Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU der SPD und der FDP für ein Gesetz zur 
Änderung des Hessischen Glücksspielgesetzes sieht in § 8 vor, dass die Träger der 
außerschulischen Jugendbildung nach dem HKJGB 1,5 vom Hundert, höchstens 
6.571.000,00 Euro (statt bisher 6.321.000 Euro) erhalten. 
 
Für die einzelnen Destinatäre sieht der Entwurf eine Beteiligungserhöhung um je-
weils absolute Beträge vor. Die prozentuale Ermittlung der Quoten macht deutlich, 
dass damit eine Ungleichbehandlung einhergeht, die der Bedeutung einer Risikoge-
meinschaft widerspricht: 
 
Landessportbund: + 5,2309 % 
Hessischer Jugendring: + 4,8543 % 
Träger der außerschulischen Jugendbildung: + 3,9550 % 
Liga der freien Wohlfahrtspflege: + 3,9223 % 
Ring politischer Jugend: + 10,7334 %. 
 
Die Destinatäre weisen diesen Modus daher entschieden zurück und schlagen vor, 
auf der Grundlage eines der vorgesehenen Erhöhung des Landessportbundes von 
5,2309 % eine gleichmäßige Erhöhung vorzunehmen.    
 
Dem Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE für ein Gesetz zur Änderung des Hessi-
schen Glücksspielgesetzes ist auf der Grundlage unserer Ausführungen der Vorrang 
einzuräumen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Dr. Jan Hilligardt 
Direktor 
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Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen e.V.  Friedrichstraße 24  65185 Wiesbaden 
 
Hessischer Landtag 
Herrn Horst Klee 
Vorsitzender des Innenausschusses 
Postfach 3240 
 
65022 Wiesbaden 
 

 
18. August 2009 
Az: 0.01.09  Fl/s 

 
 
Schriftliche Anhörung im Innenausschuss des Hessischen Landtags 
zu den Gesetzentwürfen für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen 
Glücksspielgesetzes 
Ihr Schreiben v. 02.07.2009 – Az: I A 2.6 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Klee, 
 
mit Schreiben v. 02.07.2009 bitten Sie uns um eine Stellungnahme zu den Gesetz-
entwürfen für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Glücksspielgesetzes 
(Drucksache 18/752 und Drucksache 18/772). Wir kommen dieser Bitte gerne nach 
und nehmen wie folgt Stellung. 
 
Neben den weiteren Destinatären, die von den Toto/Lotto- und Lotterieerträgen in 
Hessen profitieren, erhält die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen e.V. ins-
gesamt 1 % des Umsatzes. Die Idee der Beteiligung an den Toto/Lotto- und Lotte-
rieerträgen, zugunsten der Destinatäre erfolgte als Alternative zu einer Landesför-
derung. Mit dieser Bereitstellung der Finanzmittel fördern unsere Mitgliedsverbände 
(Caritas, Diakonie, Arbeiterwohlfahrt, Deutsches Rotes Kreuz, Landesverband der 
Jüdischen Gemeinden und PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband) einen großen 
Teil ihrer verbandlichen Aufgaben für das Gemeinwohl, aber auch Einzelprojekte. 
  Allerdings ist der Betrag zwischenzeitlich in der Gesamtheit jährlich gedeckelt auf € 
5.099.000. Diese Deckelung wurde im Jahr 1997 aus gesellschaftlicher Mitverant-
wortung von allen Destinatären mitgetragen. Die Zusage zur damaligen Deckelung 
war von der gemeinsamen Übereinstimmung getragen, dass sie vorübergehend 
und somit zeitlich befristet sei. Diese Befristung besteht nunmehr seit 12 Jahren, 
gelockert durch eine einmalige 3 %ige Erhöhung im Jahr 2002. 

Liga der 
Freien Wohlfahrtspflege 

in Hessen e. V. 
 

Friedrichstraße 24 
65185 Wiesbaden 

 

Fon: 0611/30814-34 
Fax: 0611/30814-74 

 

info@liga-hessen.de 
www.liga-hessen.de 

 
Konto-Nr. 41067101 

BLZ 51091500 
Rheingauer Volksbank eG  

Geisenheim 

 
Die Anforderungen an die Arbeit der Freien Wohlfahrtspflege steigen ständig. Es 
müssen immer neue Konzepte und Angebote entwickelt werden, um erfolgreich auf 
die Anforderungen der sozialen Arbeit reagieren zu können bzw. präventiv zu ar-
beiten. Auch die Qualität der Angebote wird kontinuierlich gesteigert und die Quali-
fizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter vorangetrieben.  
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Allerdings werden durch  die Deckelung Planungssicherheit und Entwicklungsmög-
lichkeiten entscheidend eingeschränkt.   
 
 
 
Zu Drucksache 18/772 (Gemeinsamer Gesetzentwurf  der Fraktionen der CDU, 
der SPD und der FDP): 
 
Selbstverständlich begrüßen wir, dass das Thema Anhebung des Deckels von den 
vorgenannten Fraktionen aufgegriffen wird. In diesem Zusammenhang möchten wir 
auf zwei Aspekte hinweisen. 
 
 
1. Seit April dieses Jahres liegen die Umsätze der wöchentlichen Ausspielungen 

von LOTTO Hessen zwischen 10 % und 25 % unter dem Niveau des Vorjahres.  
Sollte sich dieser Trend bis in den späten Herbst fortsetzen, ist es sehr fraglich, 
ob die Ausschüttungen an die Destinatäre in diesem Jahr überhaupt den bishe-
rigen Deckel erreichen. Somit würde eine sicherlich wohl gemeinte Verbesse-
rung der Finanzen mindestens in diesem Jahr und bei gleich bleibendem Um-
satz auch in den nächsten Jahren ins Leere laufen. Eine Teilhabe ohne Be-
grenzung bei eventuellen Umsatzsteigerungen würde wenigstens in besseren 
Jahren einen Ausgleich schaffen. 

 
2. Bei der letzten Deckelanhebung im Jahr 2002 hat man für alle Destinatäre den 

Deckel etwa um 3 % erhöht und auf eine glatte Summe nach oben gerundet. 
Es erfuhren alle Destinatäre in etwa eine Gleichbehandlung. In dem jetzt vorge-
legten Gesetzentwurf wurden feste Summen genannt, die aber für die einzel-
nen Destinatäre unterschiedliche Steigerungsraten bedeuten. Im Vergleich mit 
den anderen Destinatären fällt die Steigerungsrate der Liga am geringsten aus. 
Das ist für uns und unsere Mitgliedsverbände mit ihren vielfältigen Aufgaben 
eine unbefriedigende Situation. Als relevante gesellschaftliche Gruppe in Hes-
sen hat die Freie Wohlfahrtspflege eine Gleichbehandlung mit anderen Grup-
pierungen erwartet. Im Sinne der Gleichbehandlung würden wir uns für eine li-
neare Erhöhung auf Basis der Erhöhung des Landessportbundes um 5,23 % 
aussprechen.  

  
 
 
Zu Drucksache 18/752  (Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE): Liga der 

Freien Wohlfahrtspflege 
in Hessen e. V. 

 

Friedrichstraße 24 
65185 Wiesbaden 

 

Fon: 0611/30814-34 
Fax: 0611/30814-74 

 

info@liga-hessen.de 
www.liga-hessen.de 

 
Konto-Nr. 41067101 

BLZ 51091500 
Rheingauer Volksbank eG  

Geisenheim 

 
Wir können nicht verhehlen, dass dieser Gesetzentwurf unseren Vorstellungen voll 
und ganz entspricht, weil die Deckelung aufgehoben werden soll. Gerade in Zeiten 
stagnierender und rückläufiger Umsätze bei LOTTO Hessen wäre es ein positives 
Zeichen für die Destinatäre, wenn sie in einem guten Jahr an einer Umsatzsteige-
rung partizipieren könnten, als Ausgleich für Verluste in schlechten Jahren, die ak-
tuell zu erwarten sind. Damit würde man auch zur ursprünglichen Idee der Vertei-
lung an die Destinatäre zurückkehren. 
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Abschließend kann festgehalten werden, dass von uns der Gesetzentwurf der 
Fraktion DIE LINKE präferiert wird, weil bei rückläufigen Einnahmen das Risiko für 
alle Beteiligten gleich ist und durch die Aufhebung des Deckels bei steigenden Ein-
nahmen die Möglichkeit des Ausgleichs für schlechte Perioden gegeben ist. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Thomas Klemp 
 
Vorsitzender der Liga der Freien  
Wohlfahrtspflege in Hessen e. V. 
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